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Regierungsyorlage 

Bundesgesetz vom xxxxxx.xxx, mit 
dem das Arbeits- und Sozialgerichts-Anpas
sungsgesetz - ASGAnpG und das Arbeits
und Sozialgerichtsgesetz - ASGG geändert 

werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Arbeits- und Sozialgerichts-Anpassungsge
setz, BGBI. Nr. 563/1986, wird wie folgt geändert: 

"Artikel IX entfällt". 

Artikel 11 

Das Bundesgesetz vom 7. März 1985 über die 
Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit (Arbeits- und 

Sozialgerichtsgesetz - ASGG), BGBI.. NI. 104/ 
1985, wird wie folgt geändert: 

Der bisherige § 93 erhält die Bezeichnung ,,§ 93 
Abs. 1"; ihm wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger ist verpflichtet, im jeweils 
laufenden Jahr auf Grund des Abs. 1 einen Betrag 
von 100 Millionen Schilling, fällig am 1. April und 
1.0ktober mit jeweils 50 Millionen Schilling, als 
Vorausleistung auf die Zahlungspflicht für das . 
jeweilige Jahr an den Bundesminister für Justiz zu / 
zahlen." 

Artikel III 

"Mit der Vollziehung des Artikels I ist der Bun
desminister für Arbeit und Soziales, mit der Voll
ziehung des Artikels II der Bundesminister für 
Justiz betraut." 
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